
Die kartellrechtliche Bedeutung von Markenlizenzverträgen –
Zum Spannungsfeld von Lizenzvertragsrecht und Kartellrecht

Das deutsche Kartellrecht kannte früher eine
Ausnahme für Lizenzverträge. Seit der Euro-
päisierung des Kartellrechts ist das vorbei. Li-
zenzverträge sind aus der Sicht des
Kartellrechts jetzt kein umzäunter Natur-
schutzpark mehr. Dennoch gibt es für Lizenz-
verträge einige Grundregeln, die helfen, nicht
in Konflikt mit dem Kartellrecht zu gelangen.

Am Beispiel von Markenlizenzverträgen wird
Herr Nordemann das bewegliche Spannungs-
verhältnis zwischen Lizenzvertragsrecht und
Kartellrecht mit seinen verschiedenen
verlässlichen Eckpfeilern erläutern.
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13. Josef Kohler-Vortrag

Jan Bernd Nordemann studierte Rechtswis-
senschaften in Berlin, Göttingen und Cam-
bridge und wurde bei Ulrich Immenga zu
einem kartellrechtlichen Thema promoviert.
Herr Nordemann ist als Rechtsanwalt bei
BOEHMERT & BOEHMERT tätig, einer auf
Immaterialgüterrecht spezialisierten Kanzlei
aus Patent- und Rechtsanwälten. Als Fachan-
walt sowohl für gewerblichen Rechtsschutz
als auch für Urheber- und Medienrecht berät
er Mandanten in allen Fragen des Urheber-,
Design- und Markenrechts, insbesondere im
Bereich der Schutzrechtsverwaltung und der
Lizenzverträge sowie an der Schnittstelle zwi-
schen Immaterialgüter- und Kartellrecht. Herr
Nordemann kommentiert im gerade neu er-
schienenen Kartellrechtskommentar „Loe-
wenheim/Meessen/Riesenkampff“ u.a. das
Kapitel „Gewerblicher Rechtsschutz und Ur-
heberrecht“ und fungiert als Mitherausgeber
wie Mitautor des "Fromm/Nordemann", einem
der führenden Urheberrechtskommentare,
und eines Wettbewerbs- und Markenrechts-
lehrbuchs. Herr Nordemann ist zudem
Honorarprofessor für Urheber- und Wettbe-
werbsrecht an der Humboldt-Universität zu
Berlin.
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